
C· 

II- -1 ~ 4 fJ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNOESMINISTERIUM , 

FOR lAN OE SVERTE 1 01 GUN G 

{.lt IA.B. 
zu (p 6 't / J. 

Zahl 8.328-PräsB/72 Prä5. .. ß 3. Auge 1972 

Gr1.mdkonzept für die Landesverteidi-­
gung Österreichs in den Siebziger Jahren. 
Anfrage der Abgeordneten TÖDLING, 
Dr. ERMACORA und Genossen an den 
Bundesminj.8ter für Landesverteidigung, 
Nr. 664/J 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 VI i e n 

'.i1,. 

In B~antwortung der in der Sitzung des Nati0ualrates 

am ~. Juli ~972 seitens der Abgeordneten zum Nationalrat 
TÖDLING, Dr~ EB1~CORA und Genosseil überreichten, an mich 
gerichteten Anfrage Nr. 664/J, betreffend Grundkonzept für 
die Landesverteidigung Österreichs in den Siebziger Jahren, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die in den vergangenen Jahren auf v;:;rschiedensten 
, 

Gebieten, wie etwa im Bereich der Gesellschaftspolitik, 
der Wirtschaft und der Technik gewonnenen Erfahrungen 

ließen die Notvlendigkei t erkennen, das Bundesheer den 
modernen und spezifisch österreichiscllen Gegebenheiten 

besser als bisher anzupas~en. Diesem Zwecke diente auch 
die im Jahre 1970 geschaffene Bundesheer-Reforrnkom.mission, 
die zahlreiche Reformvorschläge ausgearbeitet hat. 
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Die Grunrlkonzeption der Landesverteidigung 
Österreichs in di::n Siebziger, Jahren "beruht im wesent­
lichen auf den Erkenntnissen dieser Kommission. Zur 

Konkre~isierung d~r Grundkonzeption bedarf es aber -
wie auch in der Regierungserklärung vom 5. November 1971 
unter anderem festgestellt vmrde - verschiedener le­

giGtischer Voraussetzungen sowie einer diesem Konzept 

angepaßten Änderung der Heeresstruktur und weiterer 
begleitender .lY:aßnahmen in diesem Zusammenhang. Diese 
Aufgaben wuruen den Mi tgliede·rn des Landesverteidigungs­
rates in dessen Sitzung am 29. November 1971 dargelegt. 
Wesentliche Teile der erwähnten Iiiaßnahmen wurden bereits 

durchgeführt bzw. befinden sich gegenwärtig im Stadium 
der Durchführung. 

Im Hinblick darauf, daß verschiedene Bereiche der 
Landesverteidigung, so.insbesondere die militärische 
und wirtschaftliche Komponente des Verteidigungskon­
zepts, noch Gegenstand vertraulicher Beratungen des 
Landesv·erteidigungsra tes sind, erscheint eine .. Informa­
-~ion der Öffen-clichkei t über das gesamte Konzept der 
Landesver~eidigung erst dann zweckmäßig, wenn die Be­
ratungen des Landesverteidigungsrates in allen Be­
reichen der umfassenden Landesverteidigung abge­
schlossen sind. 

~ August 1972 
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